
Turn- und Sportverein Holtenau von 1909 e.V. 
Aufnahme-Antrag 
 

Ich/wir beantrage(n) hiermit die 
Aufnahme in   

❑ den TuS Holtenau von 1909 e.V.  
❑ das Fitness-Center  

und erkläre(n) durch eigenhändige Unterschrift, dass ich/wir die Satzung des 
Vereins anerkenne(n). Die Satzung kann in der Geschäftsstelle des Vereins, Nixenweg, eingesehen werden. 
 

Für nachfolgend aufgeführte Personen wird die Aufnahme beantragt. Die Aufnahme 

soll zum  01._______. 20______     erfolgen.  
 

Name/Vorname Geb.-Datum Sportart unbedingt angeben 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  

 
 

  

Telefon Festnetz 

 
 
Telefon Mobil  

 
 
Straße und Hausnummer  

 
 
PLZ – Ort  

 
 
E-Mail  

 

Der Aufnahme-Antrag gilt nur, wenn ein SEPA-Lastschriftmandat für die 
Beitragszahlung erteilt wird! (siehe Rückseite) 
 

Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, durch Ausschluss oder durch Tod. 
 

Der Austritt aus dem Verein ist mit spätestem Eingang am 28.02. zum 31.03., am 
31.05. zum 30.06., am 31.08. zum 30.09. und am 30.11. zum 31.12. eines jeden 
Jahres schriftlich möglich. Austrittserklärungen bedürfen der Schriftform (Brief/Mail) 
 

Der Ausschluss kann erfolgen: 
a. bei vereinsschädigendem Verhalten und bei groben Verstößen gegen 

Vereinsbeschlüsse, 
b. bei unehrenhaftem Verhalten innerhalb und außerhalb des Vereins; 
c. bei Rückstand der Vereinsbeiträge nach zweimaliger schriftlicher Mahnung. 

Vereinsbeiträge und Beiträge Fitness-Center 
Beiträge (ab 01.04.2026) 

 

Beiträge Vereinsmitgliedschaft monatlich ¼ jährlicher Abruf 
zum 10.02./10.05./ 

10.08./10.11. (*) 

Erwachsene (ab 18 Jahre) 26,00 € 78,00 € 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 13,00 € 39,00 € 

Schüler/Studenten/Auszubildende 18-27 Jahre 
(aktueller schriftlicher Nachweis muss 
vorliegen, sonst gilt Beitrag Erwachsene) 

14,00 € 42,00 € 

Ehepaare ohne Kinder sowie Familien (inkl. aller 

Kinder bis zu 18 Jahren) 
38,00 € 114,00 € 

ALG-Empfänger/Gehandicapte (mit Nachweis)     11,00 € 33,00 € 

Passive (selbständige Mitgliedschaft) 6,50 € 19,50 € 
 

Kinder und Jugendliche, deren Eltern beide Mitglieder sind, sind beitragsfrei. Zur 
Führung in der Vereinskartei sind für sie die gleichen Aufnahmeanträge auszufüllen 
wie für zahlende Mitglieder!  
Aufnahmegebühren werden in Höhe eines Monatsbeitrages erhoben! 
 

Beiträge Fitness-Center (Vereinsmitgliedschaft ist hierfür 
Voraussetzung) 

monatl. Abruf zum 
10. des Monats (*) 

Einzelmitglied Erwachsener 23,00 € 

Ehepaare / Lebensgemeinschaft 38,00 € 

Einzelmitgliedschaft Jugend ab 16 Jahren sowie 
Schüler/Student/Auszubildende 18 - 27 Jahre 

16,00 € 

     

Aufnahmegebühren für das Fitnesscenter:  
Erwachsene € 16,00, Jugendliche € 13,00 
(*fällt der genannte Einzugstermin auf ein Wochenende oder einen Feiertag, wird der 
nächstliegende Geschäftstag gewählt.) 
 

Bitte beachten Sie: 
Einzelne Sparten sowie in Kursform angebotene Sportarten des TuS Holtenau 
unterliegen einem Zusatzbeitrag. Diese sind in der Beitragsordnung ersichtlich, 
welche im Internet oder in der Geschäftsstelle einzusehen ist. 
 

Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden, dass Bilder 
der eintretenden Mitglieder von den Übungsstunden bzw. Auftritten und 
Veranstaltungen auf der vereinseigenen Homepage sowie in der Vereinszeitung 
veröffentlich werden dürfen.  
 

Die Vereinszeitung möchte/n ich/wir  ❑ 4x im Jahr per Post erhalten  
❑ mir im Internet ansehen. 

  
_____________________, den ______________ 20____ 
 
 

 
_________________________________________________________ 
Unterschrift/en (bei Kindern/Jugendlichen des Erziehungsberechtigten)                  V26.04 



SEPA – Lastschriftmandat  
 

 

Name des Zahlungsempfängers 
TuS Holtenau von 1909 e.V. 
 

 

Anschrift des Zahlungsempfängers 
Nixenweg 4, 24159 Kiel, DE 
 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE28ZZZ00000374952 
 

 

Mandatsreferenz 
ist die vom TuS Holtenau vergebene Mitgliedsnummer 
 

 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger TuS Holtenau von 
1909 e.V. Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger TuS Holtenau von 1909 e.V. auf mein / unser Konto 
gezogene Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 

 

 

 
 
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

 
 
Straße und Hausnummer 

 
 
Postleitzahl und Ort 

IBAN des Zahlungspflichtigen  
 

DE _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 
 

BIC                                                           

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

                                                                Name und Ort der Bank 

 
 
Ort     Datum (TT/MM/JJJJ) 

 
 
 
Unterschrift(en) des / der Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

 

 

 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte - Einwilligungserklärung 
(1) Der TuS Holtenau von 1909 e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene 

Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur 
Erfüllung der gemäß der Vereinssatzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, 
beispielsweise im Rahmen der Mitgliederversammlung. 
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: 

• Name und Anschrift 

• Bankverbindung 

• Telefonnummer (Festnetz und Mobil) 

• E-Mail-Adressen 

• Geburtsdatum 

• Funktion im Verein 

• Sportart 
(2) Als Mitglied der Fach- und Landesverbände ist der TuS Holtenau von 1909 e.V. 

verpflichtet, bestimmte Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden an die 
Verbände Geburtsjahr bzw. Alter des Mitglieds (ohne Zuordnung zu bestimmten 
Mitgliedern) / Namen der Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift, 
Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse. Bei Passanträgen (in einigen 
Sportarten notwendig) werden Name, Anschrift, Geburtsdatum an den jeweiligen 
Fachverband gemeldet. 

(3) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34 und 35 BDSG) das Recht auf 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und 
den Zweck der Speicherung, sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung 
seiner Daten. Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten gemäß § 36 BDSG kann von jedem Mitglied zu jeder 
Zeit ausgeübt werden. 

(4) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der 
Vereinssatzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung 
(Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer 
personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine 
anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgabe und Zwecke 
hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z. B. Werbezwecken) ist dem 
Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder 
das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

 
Die Einwilligungserklärung habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. Der 
Nutzung meiner/unserer aufgeführten personenbezogenen Daten zu den 
genannten Zwecken stimme/n ich/wir zu. 
 
_____________________, den ______________ 20____ 
 
 

 
_________________________________________________________ 
Unterschrift/en (bei Kindern/Jugendlichen des Erziehungsberechtigten) 

 


